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RS OGH 1950/6/7 3Ob55/50
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1950

Norm

ABGB §833 B1

Rechtssatz

Eine Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines Pachtvertrages über eine mehreren Personen gehörige Liegenschaft

kann nicht von jedem beliebigen Miteigentümer, sondern nur von der quotenmäßigen Mehrheit der Miteigentümer

erhoben werden.

Entscheidungstexte

3 Ob 55/50
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